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5®& \Widerspruchsverfahren - Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Ihr Widerspruch vom 24.11.2019 gegen die Entscheidung des LRA Reutlingen vom

05.11.2019, Az.: 24/2-5470-ha

aufgrundIhres Widerspruchs vom 24.11.2019 ergeht folgender

Widerspruchsbescheid

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

2. Sie tragen die Kosten des Verfahrens.

3. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.

Begründung:

Ihre Anfrage nach dem VIG ist am 24.09.2019 überdie Internetplattform fragden-

staat.de beim Landratsamt Reutlingen (LRA RT), Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamt eingegangen.

Sie beantragten die Herausgabederfolgenden Informationen:
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DenZeitpunktaller lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen derletzten fünf Jahre

im Betrieb: E-Center, Emil-Adolff-Straße 21, 72760 Reutlingen.Falls es hierbei zu Be-

anstandungen kam, beantragten Sie ebenfalls die Herausgabe der entsprechenden

Kontrollberichte in elektronischer Form, per E-Mail.

Daraufhin wurde das von Ihnen benannte Lebensmittelunternehmen vom LRART

hierzu angehört. Das Lebensmittelunternehmenhatder Informationsgewährung zuge-

stimmt, allerdings nur im Rahmender Akteneinsicht.

Das LRA RT entschied am 05.11.2019, Ihnen den Informationszugang zu gewähren,

aber nicht durch Zusendung per E-Mail sondern durch Akteneinsicht im LRA RT. Das

LRA RT begründet seine Entscheidung damit, dass Sie in der Zeit vom April 2019 bis

September 2019 insgesamt 20 Auskünfte zu sämtlichen Betrieben im Stadtkern Reut-

lingen gestellt haben und in diesem Zugedie erlangten Informationen aufderInter-

netplattform fragdenstaat.de veröffentlicht haben.

Am 11.11.2019 legten Sie gegen diese Entscheidung Widerspruch ein und begründe-

ten diesen mit Schreiben vom 24.11.2019 im Wesentlichen damit, dass Sie den ge-

wünschten Informationszugang per E-Mail begehrt hätten. Gemäß 8 6 Abs. 1S.2

VIG könnedie informationspflichtige Stelle lediglich aus wichtigem Grund von derbe-

antragten Art der Informationsgewährung abweichen. Der wichtige Grundsei ausIh-

rer Sicht nicht gegeben. Des Weiterenlegen Siedar, dass Sie bei Ihren vergangenen

Abfragennicht sämtliche Betriebe abgefragt hätten, sondern nur solche, bei denen

Sie schon einkaufen waren oderplanen dort einzukaufen bzw. einzukehren. Die Stadt

Reutlingen sei Ihre Heimatstadt und Sie würden deshalb dort regelmäßig die Läden

des Einzelhandels und die lokale Gastronomie nützen.

Des Weiteren bezeichnenSie sich als Sachverwalter der Allgemeinheit, da Sie durch

die Veröffentlichungen auf der Internetplattform fragdenstaat.de anderen Verbrau-

cherneine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen.

Das LRA RT legte dem Regierungspräsidium Tübingen (RPT) den Widerspruch vor

nachdem es diesem nicht abhelfen konnte.

WegenweiterenEinzelheiten des Sachverhalts wird auf die Akte des LRA RT verwie-

sen, die dieser Entscheidung zugrundeliegt.

Der Widerspruch wurde form-undfristgerecht erhoben.Erist jedoch nicht begründet,

die Entscheidung des LRA RTverletzt Sie nicht in Ihren Rechten.



Die Entscheidung des LRA RT,Ihnen den Informationszugang perAkteneinsichtin der

Behörde anstatt durch Übermittlung per E-Mail zu gewähren, ist rechtmäßig.

Nach 8 6 Abs. 1 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang

grundsätzlich durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonsti-

ger Weise eröffnen. Wird — wie in Ihrem Fall - eine bestimmte Art des Informationszu-

gangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.

Danebenist die Behörde gemäß 8 4 Abs. 4 VIG verpflichtet, einen rechtsmissbräuch-

lich gestellten Antrag abzulehnen. Ein Ermessenstehtihr dabei nicht zu. Von einem

rechtsmissbräuchlich gestellten Antrag ist unter anderem auszugehen, falls es dem

Antragsteller in Wahrheit gar nicht um die nachgefragten Daten geht, sondern ein an-

deres, verborgenesZiel verfolgt, das verfahrensfremden oder -widrigen Zwecken

dient und damit den Informationsanspruchsinnwidrig instrumentalisiert (Zipfel/Rathke

LebensmiittelR/Heinicke, 174. EL Juli 2019, VIG 8 4 Rn. 33 ff.).

Als „wichtiger Grund“i.S.d. 8 6 Abs. 1 VIG kommtunter anderem ein deutlich höherer

Verwaltungsaufwandin Betracht. Darunter sind sämtliche Umstände auf Seiten der

informationspflichtigen Stelle zu verstehen, die eine Auskunftserteilung in der vom

Antragsteller erwünschten Form für die informationspflichtige Stelle unzumutbar ma-

chen und eine Abweichung den InformationszugangsanspruchdesAntragstellers

nicht wesentlich schmälert (BeckOK, Informations- und Medienrecht, Gersdorf/Paal,

26. Edition, Stand 01.11.2019 zu $ 3 UlG Rn. 23 und 26). Die Entscheidung überdie

Unzumutbarkeit sowie die Verweisung auf eine andere Zugangsart/-mittel, die eine

gleiche Informationseignungbesitzt, hat die informationspflichtige Stelle nach pflicht-

gemäßem Ermessenzutreffen (vgl. etwa BVerwG NVwZ 2010, 189 (194)).

Sie haben unter Berufung auf das VIG in dem kurzenZeitraum von April 2019 bis

September 2019 insgesamtbereits 20 Auskünfte zu Restaurants und Lebensmiittelbe-

trieben im Stadtkern Reutlingen beantragt. Auf ein Jahr geschätzt kommen damit auf

Sie als Einzelperson ca. 40 Auskunftsansprüche zusammen.Dies kann so nicht dem

Willen des Gesetzgebers entsprechen und bedeutet für das LRA RT einen massiven

Mehraufwand, der Personal bindet, das an anderer wichtiger Stelle fehlt.

Aufgrunddieser Vielzahl an Anfragenist der Arbeitsaufwand für die informations-

pflichtige Stelle bei einer Informationsherausgabe vor Ort durch Akteneinsicht wesent-

lich geringer, und dies sogarbei gleicher Informationseignung. Weiter steht zu be-

fürchten, dass Sie auch weiterhin weit überdurchschnittlich häufig derartige Aus-

kunftsanträge in großer Anzahl stellen werden, so dass durch die Akteneinsicht auch

zukünftig deutlich weniger Verwaltungsaufwandentstehenwird. Das Aufbereiten, Ein-

scannen und Zusendendervon Ihnen gewünschtenInformationen in sehr großem



Umfangbleibt dadurchdem LRART erspart. Weitermuss im Rahmender Ermes-

sensentscheidung beachtet werden, dass nur durch diese andere Artder Informati-

onsgewährungeine Befriedungmitdem betroffenenLebensmittelunternehmerer-

reichtwerden konnte.Ohne dieseEntscheidungdes LRA RT wäre derBetroffenefak-

tischgezwungen gewesenein gerichtlichesEilverfahrenanzustrengen.Auch dies

hättefürdas LRA RTeinen deutlichenMehraufwand bedeutet.InAnbetrachtIhrer

Vielzahlan Anfragenmusshiervon auch zukünftigimmer wiederausgegangenwer-

den.

Nebender Tatsache,dass SieweitüberdurchschnittlichvieleAnträgegestellthaben

und allerVoraussichtnach nochstellen werden, kommt alsweitereBesonderheit

hinzu,dass Siemehrere hundertKilometervon Reutlingenentferntwohnen(in ███

███████Und genau diese besondere Kombination auseiner Vielzahlvon Anfragen be-

treffendeinen Ort,der weitvon Ihrem Wohnort entferntist, lässthiereinAbweichen

von der konkretgewähltenForm der Zugangsartzu.

DieVielzahlIhrerAnfragenbinnenkurzerZeit lassenberechtigteZweifelan der

ErnsthaftigkeitIhrergestelltenAnträge beim LRART zu. Es liegtnahe anzunehmen,

dass SieandereZielemitIhrenAnfragenverfolgen.Siebezeichnensich selbstzwar

alsSachverwalter der Allgemeinheit,indem Sie IhreerlangtenInformationenauf der

Internetplattformfragdenstaat.deveröffentlichenund somitanderenVerbrauchern

‚eineinformierteKaufentscheidungermöglichenmöchten,machenaber nicht deutlich,

warum es dazu genau inReutlingeneinerVielzahlvon Anfragenbedarf.Es erscheint

mit Blickauf IhrenWohnort dahernicht nachvollziehbar,dass Sie alleineinIhrem In-

teressealsVerbraucherbzw. im InteresseallerVerbraucherhandeln.Wäre Letzteres

der Fallmüssten Sieeigentlichtausende vonAnfragenim ganzen Bundesgebietstel-

len.Unabhängig davon,dass diesauch alsmissbräuchlichzu wertenwäre,ist zu be-

achten,dass dieLebensmittelüberwachungbehördlicherseitserfolgtund mit$ 40

Abs. 1aLFGB (Veröffentlichungvon Verstößenim Internet)sogareinöffentlichesMe-

dium zurVerfügungsteht. Es bedarfalsokeinerSachverwalterderAllgemeinheit,die

miteinerVielzahlvon zufälligenAnfragendie Arbeitder Behörden nachhaltigund will-

kürlichbeeinträchtigen.

IhrInteressean derbegehrtenInformationbegründen Sieweiterdamit,dass Sieregel-

mäßig inReutlingenzu Besuch seien.Daherist es fürSie zumutbar,den Aktenein-

sichtsterminmit Ihrem nächsten Besuch inIhrem Heimatortzu verbinden.Dadurch

würdenSie dieErnsthaftigkeitIhrerAuskunftsanträgebelegen.

DieVermischung auseiner Vielzahlvon Anfragenzu Lebensmittelbetriebenineinem

weitentferntenOrtlässtfolglichdieAnfrageinIhremFallzu einem besonderenEin-

zelfallwerden,beidem aus diesem Zusammenspiel ausnahmsweise einwichtiger-

Grund füreineandereArtder Informationsweitergabeerfolgt.Es handeltsichhierbei



um eine Mischung aus missbräuchlicher Antragstellung nach $ 4 Abs. 4 VIG und ge-

wichtigen Gründenentsprechend $ 6 Abs. 1 S. 2 VIG.

Dasvollständige Gewährenaller Informationen, jedoch nur vor Ort in der informati-

onspflichten Behörde,ist vorliegend gerechtfertigt. Ihr Informationsanspruch wird

dadurch nicht beeinträchtigt. Andererseits wird aber auch dem besonderenEinzelfall

genüge getan.Dies stellt auch keine Ungleichbehandlung war, weil auch bei einem

so häufig Anfragenden aus der näheren Umgebungdie Informationsweitergabe mit-

tels Akteneinsicht erfolgen würde.

Insgesamt war unter Berücksichtigungaller rechtlichen und tatsächlichen Gesichts-

punkte der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegenden Bescheid des LRA Reutlingen in der Fassung dieses Widerspruchsbe-

scheides kanninnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Widerspruchsbe-

scheids Klage bei dem Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sig-

maringen, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

 


